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Auf Antrag können ehemalige deutsche Zwangsarbeiter, die als Zivilpersonen aufgrund ihrer deutschen 
Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit kriegs- oder kriegsfolgenbedingt zur Zwangsarbeit heran-
gezogen wurden, einen einmaligen Anerkennungsbetrag in Höhe von 2.500 Euro erhalten. Dies gilt auch 
für österreichische StaatsbürgerInnen. Antragsformular und Merkblatt sind nachfolgend abgedruckt.

Die Antragsfrist endet mit 31.12. 2017.

Antragsberechtigt sind:

   Alle Landsleute können den Antrag stellen, egal ob sie aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 
Ungarn oder Rumänien stammen.

   Antragsberechtigt sind auch Personen, die nicht in der Bundesrepublik Deutschland leben, wenn sie 
die rechtlichen Vorgaben erfüllen, also auch ÖsterreicherInnen.

   Nur lebende Personen, außer

   Nachkommen von Personen, die nach dem 27. November 2015 verstorben sind, sind berechtigt, 
die Anerkennungsleistung zu beantragen.

Antragsberechtigt sind alle Personen, die

   zur Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert waren oder

   in den damaligen Heimatgebieten während der Lagerzeit zur Zwangsarbeit herangezogen wurden 
oder danach zur Zwangsarbeit verpflichtet waren.

   Dies gilt auch für Kinder bis Jahrgang 1941, wenn sie auf dem Entlassungsschein der Mutter 
namentlich angeführt sind.

Beweismittel:

Die Fragen im amtlichen Antrag für die Anerkennungsleistung sind unkompliziert.

Als Beweismittel sollen dem Antrag beigefügt werden:

   Kopien von Flüchtlingsausweis und Heimkehrerbescheinigung, sowie

   eine eigene Niederschrift über diese Zeit mit Ortsangabe, Dauer des Aufenthalts und Tätigkeit.

   Urkunden oder Dokumente in einer Fremdsprache müssen von einem amtlichen Dolmetscher ins 
Deutsche übersetzt und beglaubigt werden.

Beizufügende Anlagen zum Antrag:

   Beglaubigte Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (z.B. Personalausweis, Reisepass)

   Ggf. eine aktuelle Meldebescheinigung

   Nachweise über die Zwangsarbeit in einfacher Kopie

   Ggf. Vollmacht oder beglaubigte Kopie des Beschlusses des Gerichts bzw. der Behörde

   Ggf. beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde des Kindes oder der Heiratsurkunde

   Ggf. beglaubigte Kopie der Sterbeurkunde

   Ggf. Kopie des Bescheides über eine bereits erhaltene Entschädigungsleistung in diesem Sachverhalt 
(s. Antrag Punkt 4.4.).

Entschädigung für zivile
deutsche ZwangsarbeiterInnen
Maria K. Zugmann-Weber
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Bitte beachten Sie:

 1.   Nur beglaubigte Kopien beilegen, KEINE ORIGINALE!

   Bitte beachten Sie, dass einige Unterlagen in beglaubigter Kopie (z.B. Ausweisdokument, Vertriebe-
nenausweis bzw. Spätaussiedlerbescheinigung) und andere in einfacher Kopie (z.B. Bescheinigung 
über die Teilnahme am Wiederaufbau in der UdSSR als Beleg für die Zwangsarbeit) vorzulegen sind.

   Beglaubigungen müssen durch eine dazu befugte öffentliche Stelle (Behörde) vorgenommen 
werden, das heißt zum Beispiel von Ihrem Einwohnermeldeamt, dem Bürgerservice Ihrer Stadt/
Gemeinde, Arbeitsagentur, Gemeinde, usw.

   Es besteht auch die Möglichkeit beim Notar eine beglaubigte Kopie von den Originaldokumenten 
ausstellen zu lassen.

 2.  Bitte fertigen Sie von den gesamten Unterlagen eine einfache Kopie für sich selber an.

  Dadurch haben Sie bei eventuellen Anfragen einen Beleg über Ihre Angaben.

 3.  Diese Einmalzahlung hat keinerlei Auswirkung auf die österreichische Kriegsgefangenen-
entschädigung!

 4.  Die eingereichten Unterlagen werden sehr zügig bearbeitet. Viele Antragsteller haben den Anerken-
nungsbeitrag bereits erhalten, davon ca. 6200 Personen aus dem ehem. Jugoslawien.

 5.  Senden Sie den ausgefüllten Antrag zusammen mit den Ihnen verfügbaren Dokumenten und 
 sonstigen Beweisunterlagen an:

   Bundesverwaltungsamt – Außenstelle Hamm
Alter Uentroper Weg 2
59071 Hamm (Westfalen)
Deutschland

 6.  Die Unterlagen müssen UNBEDINGT VOR dem 31.12. 2017 im Bundesverwaltungsamt einge-
gangen sein. Später eingehende Anträge werden AUSNAHMSLOS nicht mehr bearbeitet.

 7. Weitere Informationen finden Sie im folgenden MERKBLATT. Bitte unbedingt lesen!

 8.  Download der Antragsformulare, Richtlinien, Merkblatt, evtl. benötigtes Vollmachtsformular
unter:   
http: //www.donauschwaben-ooe.at http://www.bund-der-vertriebenen.de/zwangsarbeit

Unterstützung und Beratung:

Bei Unklarheiten und Fragen nutzen Sie bitte die Sprechstunden der Landsmannschaft der Donauschwa-
ben OÖ am 1. Samstag im Monat von 9 –11 Uhr. Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin, um Warte-
zeiten zu vermeiden. Antragsformulare können auch angefordert werden bei:

  LO Paul Mahr Telefon: 0676 63 55 822
  Maria-Theresia-Straße 31, 4600 Wels E-Mail: p.mahr@marchtrenk.gv.at

  Vladimir Igl Telefon: 0650 / 850 50 39

PS: Liebe Landsleute,

Es ist die einmalige Chance wenigstens eine einmalige finanzielle Anerkennung für 
eine Zeit harter Arbeit unter vielen Entbehrungen zu erhalten. Scheuen Sie nicht die 
geringen Porto- und Beglaubigungskosten und Mühe.

Bitte geben Sie diese Information an die Landsleute weiter, die keiner Landsmann-
schaft angehören und dadurch oftmals von solch wichtigen Informationen nichts 
 wissen. Danke.

LO Paul Mahr
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Liebe Freunde, liebe Landsleute!

Werben Sie Mitglieder und Interessenten
für unsere Landsmannschaft!

Sie ermöglichen, dass die  E R I N N E R U N G  an die kommenden Generationen weitergegeben werden 
kann. Und die eigenen Wurzeln und Schicksale geraten nicht in Vergessenheit.  J E T Z T  brauchen wir 
dringend Ihre Unterstützung. Geben Sie uns Adressen ihrer Kinder und Enkel bekannt.

Bitte füllen Sie das Kontaktformular aus und senden Sie es an:

Landesobmann Paul Mahr
Maria-Theresia-Straße 31, 4600 Wels
Telefon: 0676 63 55 822
E-Mail: p.mahr@marchtrenk.gv.at

 InteressentIn / Mitglied

 der Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, 4600 Wels, Maria-Theresia-Str. 31

Familienname: Vorname:

Geboren am: Geboren in:

Straße: PLZ, Ort:

Beruf: Land:

Telefonnummer: E-Mail-Adresse:

Donauschwäbische Vorfahren –
wenn möglich, bitte um Angabe aus Gründen der Heimatortsgemeinschaften und Ahnenforschung:

Vater: Mutter:

 geborene:

Geburtsort: Geburtsort:

Geburtsland: Geburtsland:

  Ja, ich möchte unverbindlich ein Probeexemplar der
Donauschwäbischen Mitteilungshefte Oberösterreich erhalten.

  Ja, ich möchte Mitglied der Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ werden.
Die Jahresmitgliedschaft beträgt Euro 15,–.

 Datum: Unterschrift:


